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I. Einleitung

Matthias Kaufmann, Danaë Simmermacher

1.  Molina über Gerechtigkeit, Recht, dominium, Macht und Sklaven: 
Über diese Ausgabe

Luis de Molinas De iustitia et iure1 kommentiert die Lehre von Gerechtigkeit 
und Recht, die Thomas von Aquin in der Summa Theologiae 2.2., Qu. 57–79 
und 1.2., Qu. 90–108 erarbeitet hat. Die vorliegende Edition bietet nun erst-
mals eine deutsche Übersetzung eines signifikanten Teils des lateinischen Ori-
ginaltextes. Molinas De iustitia et iure wurde in sechs2 voluminösen Bänden 
veröffentlicht, wobei die ersten Bände vom Autor selbst in seiner Heimatstadt 
Cuenca herausgegeben wurden, die darauffolgenden von Ordensbrüdern in 
Antwerpen bis 1609. In der Mainzer Editio Novissima3 aus dem Jahre 1659 
nimmt das Werk nicht weniger als 3386 engbedruckte Spalten in Anspruch. 

Diese Ausgabe umfasst den ersten Traktat und die Disputationen 1 bis 40 des 
zweiten Traktats, was etwa sechs Prozent des Gesamttextes ausmacht. Trotz 
seines begrenzten Umfangs enthält dieser Abschnitt des Werkes die wesentli-
chen begrifflichen Bestimmungen und grundsätzlichen Argumentationen, auf 
denen spätere Erwägungen aufbauen, sowie historisch fundamentale Textstü-
cke wie die Abhandlung über den Sklavenhandel. Die Bedeutung dieser Un-
tersuchungen wird nicht dadurch gemindert, dass Molina häufig größeren Auf-
wand zur Bearbeitung von Fragen betreibt, die uns heute weniger zentral er-
scheinen. In seinen Überlegungen über das Glücksspiel (II 510–521) erläutert 
er beispielsweise, dass Spielgewinne, die von einem Mönch erzielt wurden, der 

1 Luis de Molina, De iustitia et iure. Cuenca: Ioannis Masselini, 1593.
2 In der Genfer Ausgabe sind es fünf Bände. Luis de Molina, De iustitia et iure. Colonia 

Allobrogum [Genf]: Marcus-Michael Bousquet, 1733. Zitiert wird mit Angabe des 
Traktats, der Disputation und ggf. des Abschnitts wie folgt: II 13.2. Die Einteilung der 
Abschnitte findet sich in der genannten Genfer Ausgabe sowie in der ersten, in Mainz 
erschienenen Gesamtausgabe. 

3 Luis de Molina, R.P. Lodovici Molinae E Societate Jesu, Primarii quondam, in Eborensi Aca-
demia Theologiae Professoris, De Iustitia Et Iure: Opus in Sex Tomos Divisum; Omnia cum 
Summariis & Indicibus Disputationum Locorum S. Scripturae; & rerum memorabilium copiosis. 
Moguntiae [Mainz]: Schönwetterus, 1659.
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gegen den Willen des Prälaten spielte, zurückzuerstatten sind, nicht aber solche 
von einer Ehefrau, die mit explizitem oder stillschweigendem Einverständnis 
des Gatten agierte, solange die Umsätze einen gewissen Rahmen einhalten 
(II 520). Diese Argumentationen belegen indessen die Nähe des Autors zur 
gesellschaftlichen Praxis seiner Zeit, in der der Umgang mit den Resultaten 
dessen, was wir heute Spielsucht nennen, für die Beichtväter gewiss eine echte 
Herausforderung darstellte. Passagen mit bedeutenden Themen aus späteren 
Abschnitten des Werkes, wie dem über das Kriegsrecht oder auch dem über die 
Theorie des Geldes liegen in der einen oder anderen Form als Übersetzungen 
vor4 oder sind, wie die Ansichten über den Wucher, den gerechten Preis und 
wiederum das Geld, Gegenstand intensiver Untersuchungen.5 Cláudia Teixeira 
hat 2012 eine portugiesische Übersetzung publiziert, die in etwa die hier vor-
gelegten sowie die Texte zum Kriegsrecht umfasst, von Fraga Iribarne gibt es 
seit den vierziger Jahren eine spanische Übersetzung des gesamten Textes.6

Im Vorwort zu De iustitia et iure weist Molina darauf hin, dass er seinen 
Kommentar nicht analog »zur Reihenfolge des heiligen Thomas in [...] 23 
Quästionen«7 zur Gerechtigkeit, d.i. Summa Theologiae 2.2., Qu. 57–79, konzi-
piert habe und ferner seine Lehre von Gerechtigkeit und Recht inhaltlich wei-

4 Die Disputationen über das Kriegsrecht (vgl. unten Abschnitt 3) gehen auf einen frü-
heren Text zurück: Luis de Molina, De bello – Comentario a la 2.2. Q. 40. Ed. R.S. de 
Lamadrid, SI. In: Archivo Teológico Granadino 2 (1939), 155–231; mit deutscher Überset-
zung abgedruckt in: Heinz-Gerhard Justenhoven, Joachim Stüben (Hrsg.), Kann Krieg 
erlaubt sein? Eine Quellensammlung zur Ethik der Spanischen Scholastik. Stuttgart: Kohl-
hammer, 2006, 212–343. Die Abhandlung über das Geld und den Geldhandel aus den 
Disputationen 396–410 des zweiten Traktats im zweiten Band gibt es in einer spani-
schen kritischen Ausgabe: Tratado sobre los cambios. Ed. Francisco Gómez Camacho. 
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990, in einer spanischen Übersetzung: La Teoria 
del Justo Precio. Ed. Francisco Gómez Camacho. Madrid: Editora Nacional, 1981, und 
in englischer Übersetzung: Treatise on Money, transl. Jeannine Emery In: Journal on Mar-
kets and Morality 8 (2005), 199–323. 

5 U. a. Diego Alonso-Lasheras, Luis de Molina’s ›De iustitia et iure‹. Justice as Virtue in an 
Economic Context. Leiden: Brill, 2011, chap. 4; Rudolf Schüssler, »The economic 
thought of Luis de Molina«. In: A Companion to Luis de Molina. Hrsg. v. Matthias 
Kaufmann u. Alexander Aichele. Leiden: Brill, 2014, 257–288.

6 Cláudia Teixeira, Luís de Molina S.J., De iustitia et iure: debates sobre a justiça, o poder, a 
escravatura e a guerra. ed. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012; Luis de Mo-
lina, Los seis libros de la justicia y el derecho. Traducción, estudio y notas de Manuel Fraga 
Iribarne. Madrid: J.L. Cosano, 1941–1943.

7 DIEI I Autoris Consilium, 1.
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tergefasst sei als die des Thomas. Dies bestätigt sich bereits im hier präsentierten 
Abschnitt, der einen ersten, für die Begrifflichkeit entscheidenden Teil von 
Molinas Rechtslehre erschließt. Im ersten Traktat diskutiert Molina verschie-
dene Auffassungen von Gerechtigkeit und Recht sowie das Verhältnis von 
Naturrecht zum positiven Recht, vergleicht die Unterteilungen des Rechts der 
Rechtsgelehrten und der Theologen, beschäftigt sich mit Ungerechtigkeit und 
Vergeltung und erörtert die kommutative und distributive Gerechtigkeit. 

Der gesamte zweite Traktat handelt von der kommutativen Gerechtigkeit in 
Ansehung der äußeren Güter und umfasst eine Vielzahl von Themen. Einer 
der zentralen Begriffe dieses zweiten Traktats ist der des dominium. Das lateini-
sche Wort wird ins Deutsche zumeist mit Eigentum, Herrschaft oder Verfü-
gungsgewalt übersetzt. In der rechtsphilosophischen und rechtstheoretischen 
Forschung verwendet man den Begriff jedoch oft unübersetzt als terminus tech-
nicus. Die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen von dominium spiegelt sich an ei-
nigen Stellen des zweiten Traktats von Molinas De iustitia et iure wider. In den 
Disputationen 1 bis 20 diskutiert Molina dominium als Eigentum, stellt zunächst 
jedoch eine Definition von ius im Kontext seiner Eigentumslehre auf, bevor er 
dominium erläutert. Anschließend analysiert er, wie ius und dominium in ver-
schiedenen Formen von Besitzverhältnissen auftreten, die vom Eigentum un-
terschieden werden, wie Gebrauch, Besitz, Wohnrecht, Nießbrauch, Erbpacht, 
Lehen etc.8 Vor diesem Hintergrund widmet er sich verschiedenen Themen, 
die in der Schule von Salamanca und ihrer theoretischen Umgebung diskutiert 
wurden. Dazu gehört die aus dem beinahe dreihundert Jahre zuvor ausgetrage-
nen Armutsstreit überkommene Frage, ob die Franziskaner ein dominium oder 
allein einen Gebrauch von Sachen haben (II 6), ebenso wie die Frage, ob ein 
freier Wille Voraussetzung dafür ist, dominium zu haben (II 18), ob Wesen, die 
außerhalb der göttlichen Liebe sind, für dominium empfänglich sind (II 19) oder 
ob die Aufteilung der Sachen als Eigentum den Menschen erlaubt ist und nach 
welchem Recht dies geschehen ist (II 20). 

Wie bei anderen Autoren der Schule von Salamanca ist Molinas Diskussion 
des Begriffs dominium durch die Notwendigkeit bestimmt, mit wesentlich mit-
telalterlicher Terminologie eine radikal neue politische, rechtliche und ökono-
mische Struktur zu erfassen. Dazu gehört die Konfrontation mit bislang unbe-

8 Eine ausführliche Diskussion von Molinas Eigentumslehre findet sich bei Danaë Sim-
mermacher, Eigentum als ein subjektives Recht bei Luis de Molina (1535–1600). Dominium 
und Sklaverei in De Iustitia et Iure. Berlin: De Gruyter, 2018. 
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kannten Zivilisationen ebenso wie die beginnende Entwicklung des Territori-
alstaats und eine sich globalisierende Ökonomie. Bemerkenswert scheint seine 
nicht selbstverständliche Diskussion des Besitzes (possessio) als »letzte Vollen-
dung und Ergänzung des vollkommenen dominium« (ultima perfectio, complemen-
tumque perfecti dominii, II 12), die durch die Differenzierung von natürlichem 
und bürgerlichem Besitz an Kants Unterscheidung von empirischem und intel-
ligiblem Besitz erinnert. Auffällig ist ferner die Begrenzung des dominiums so-
wohl hinsichtlich der Rechte des Menschen über sich selbst, als auch über die 
belebte und unbelebte Natur,9 bei der Thomas von Aquin dem Menschen sehr 
weitgehende Rechte zugeschrieben hatte:10 So hätte Noah die Macht gehabt, 
eine Tierart aussterben zu lassen, nicht aber das Recht (II 18) dazu. Das Beson-
dere an den Disputationen 20 bis 23 ist die allgemeine Rechtfertigung von 
Eigentum und Herrschaft, in der sich quasi Mittelalter und Neuzeit verschrän-
ken, sich die Elemente des mittelalterlichen Aristotelismus mit modernen, an 
Thomas Hobbes erinnernden Ansätzen verknüpfen.11

Im Kontext von Macht wird dominium in den Disputationen 21 bis 31 des 
zweiten Traktats untersucht. Molina unterscheidet hier die staatliche oder 
weltliche Macht von der kirchlichen Macht, diskutiert in aristotelischer Tradi-
tion die verschiedenen Verfassungsformen (Monarchie, Aristokratie, Demo-
kratie, etc.) und analysiert, welche Regierungsform sich am besten eignet, um 
Gerechtigkeit zwischen Regierenden und Regierten herzustellen. Er setzt sich 
auch mit der Legitimation der königlichen Macht und der Macht des Papstes 
auseinander, diskutiert, wie weit das dominium eines weltlichen Herrschers und 
das des Papstes reicht und in welchem Verhältnis geistliche und staatliche 
Macht zueinanderstehen. Diese Fragen waren zu Molinas Lebzeiten vor allem 
vor dem Hintergrund des Umgangs der europäischen Siedler mit der indigenen 
Bevölkerung des amerikanischen Kontinents relevant. Die sogenannte Entde-
ckung des neuen Kontinents warf völlig neue Fragen auf: Die amerikanischen 
Völker wurden einem Herrscher unterworfen, der sie von einem anderen 

  9 Ibid., Kapitel 2 und 3, wird dominium auf zwei verschiedenen Ebenen untersucht: 
zum einen rechtsmetaphysisch als Vermögen, Träger von Rechten sein zu können 
und zum anderen rechtspraktisch als dominium proprietatis (Eigentum) und dominium 
iurisdictionis (Herrschaft). 

10 Summa Theologiae 2.2., Qu. 66 art. 1 co.
11 Vgl. Jörg Tellkamp, »Rights and dominium«. In: A Companion to Luis de Molina. Hrsg. 

v. Matthias Kaufmann u. Alexander Aichele. Leiden: Brill, 2014, 125–153; Annabel 
Brett, »Luis de Molina on Law and Power«. In: Ibid., 155–181.
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Kontinent aus regierte. Die spanische Krone verstand sich als christliches, ka-
tholisches Königreich und musste klären, welcher Status den unterworfenen 
Völkern zugestanden wurde, die von den Missionaren zum Christentum be-
kehrt werden sollten. Die Versklavung von indigenen Menschen, denen die 
Offenbarung bekannt war, ließ sich mit der christlichen Nächstenliebe nicht 
vereinbaren. Andererseits musste geklärt werden, ob Menschen aus bislang un-
entdeckten Gebieten, in denen die christliche Religion völlig unbekannt war, 
zum orbis christianus zu zählen seien und somit der Macht des Papstes unterla-
gen.12 Ein Werk zu Gerechtigkeit und Recht hatte sich also aufgrund der welt-
politischen Ereignisse im 16. Jahrhundert auch mit diesen Themen auseinan-
derzusetzen, zumal die Theologen der Schule von Salamanca z. T. Beichtväter 
der spanischen Herrscher waren und ihnen in dieser Funktion ein gewisser 
Einfluss auf die zeitgenössische Politik nachgesagt wird.13

Den thematischen Abschluss der vorliegenden Edition bildet Molinas Un-
tersuchung der Sklaverei und des Sklavenhandels in den Disputationen 32 bis 
40 des zweiten Traktats, durch die die vorherigen Ausführungen von dominium 
im Kontext von Eigentum und Macht zusammenfließen. Molina diskutiert als 
Teil der Beschäftigung mit den verschiedenen Gegenständen, die Eigentum 
werden können, zunächst, ob ein Mensch über einen anderen Menschen das 
dominium des Eigentums erwerben könne (II 32). Er erörtert die Titel, durch 
die Sklaven gerechterweise erworben werden können (II 33) und weist in sei-
ner Diskussion des Sklavenhandels der Portugiesen14 beeindruckende Detail-
kenntnisse auf (II 34–36). Dass Sklaven für Molina als Eigentumsobjekte einen 
besonderen Status einnehmen, wird insbesondere in Disputation II 38 deutlich, 
in der Molina das Ausmaß des Rechts der Herren über ihre Sklaven und die 
Frage, ob Sklaven selbst dominium über Dinge haben können, erörtert.15 Auch 

12 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2006, 342.

13 Böckenförde führt z. B. die Intervention Karls V. bei den Ordensoberen Vitorias im 
Jahre 1539, den Einfluss von Las Casas auf die Formulierung der Nuevas Leyes von 
1542 oder den Auftrag des Papstes an Suárez, eine Schrift gegen König Jakob I. von 
England zu verfassen, um dessen Forderung nach einem unbedingten Treueeid seiner 
katholischen Untertanen entgegenzutreten, auf. Böckenförde, Geschichte der Rechts- 
und Staatsphilosophie, 344.

14 Der spanische Jesuit Luis de Molina verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Por-
tugal, wie im zweiten Abschnitt noch näher ausgeführt wird.

15 Molina betont ausdrücklich, dass Sklaven Rechte qua homo zustehen, vgl. Danaë Sim-
mermacher, »Natürliche Freiheit und Verantwortung – Dominium bei Luis de Moli-
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mit Möglichkeiten, sich aus der Sklaverei zu befreien und der Frage, ob ein 
Sklave eines verurteilten häretischen Herren als frei anzuerkennen sei, beschäf-
tigt sich Molina in De iustitia et iure (II 39–40). 

Molinas Abhandlung über den portugiesischen Sklavenhandel wird bereits 
1947 von Joseph Höffner gelobt, weil er die Problematik »am ausführlichsten 
und gründlichsten [...] erörtert«16 habe. Ihre Sonderstellung erhält sie dadurch, 
dass sie eine prinzipielle Rechtfertigung der Sklaverei mit einer empirischen 
Untersuchung der von den Portugiesen geübten Praxis und einer äußerst kri-
tischen Evaluation dieses Vorgehens verbindet. Es gehört zu den Eigenheiten 
in Molinas Wirkungsgeschichte, dass der Consejo de las Indias, das wichtigste 
Gremium der spanischen und zu jener Zeit auch portugiesischen Krone zur 
Regelung amerikanischer Angelegenheiten, sich in legitimatorischer Absicht 
auf diesen Text berief.17 Andererseits wurden Molinas kritische Anmerkungen 
auch immer wieder als frühe Stellungnahme in Richtung eines Abolitionismus 
gedeutet.18 Vielleicht lässt sich seine Position am ehesten dadurch charakterisie-
ren, dass er Sklaverei und Sklavenhandel theoretisch durchaus rechtfertigt, de-
ren Praxis indessen mit offenkundiger Ablehnung kommentiert.

In den folgenden Abschnitten dieser Einleitung werden nun Molinas Leben 
und Werk vorgestellt, Erläuterungen zu De iustitia et iure, zu dessen Publika-
tions- und Wirkungsgeschichte gegeben sowie editorische Anmerkungen zu 
dieser Textausgabe aufgeführt. 

na«. In: Freiheit als Rechtsbegriff. Hrsg. v. Matthias Kaufmann u. Joachim Renzikowski. 
Berlin: Duncker u. Humblot, 2016, 153–173, 165–168 und Simmermacher, Eigentum 
als ein subjektives Recht bei Luis de Molina (1535–1600), Kapitel 4. 

16 Josef Höffner, Christentum und Menschenwürde: das Anliegen der spanischen Kolonialethik 
im goldenen Zeitalter. Trier: Paulinus, 1947, 272.

17 Vgl. Frank Costello, The Political Philosophy of Luis de Molina, S.J. Roma/Spokane: 
Inst. Hist. S.I., 1974, 195.

18 Matthias Kaufmann, »Slavery between Law, Morality and Economy«. In: A Compa-
nion to Luis de Molina. Hrsg. v. Matthias Kaufmann u. Alexander Aichele. Leiden: Brill, 
2014, 183–225.
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2.  Leben und Werk des Luis de Molina

Bekanntheit erlangte Molina vor allem durch sein Konzept der scientia media, 
des »mittleren Wissens« Gottes. Durch die scientia media versuchte der spanische 
Jesuit, göttliche Vorsehung und menschliche Willensfreiheit miteinander zu 
vereinen und damit ein altes Streitthema versöhnlich zu beenden. Molina er-
regte jedoch mit der scientia media, die er in seinem Hauptwerk Concordia (der 
vollständige Titel lautet Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, provi-
dentia, praedestinatione et reprobatione concordia)19 entwickelte, in Spanien und 
Portugal ähnliches Aufsehen wie Martin Luther mit seinen 95 Thesen in 
Deutschland und hatte unter führenden katholischen Autoritäten sowohl erbit-
terte Feinde als auch entschiedene Unterstützer.20 Durch die Veröffentlichung 
der Concordia wurde der sogenannte Gnadenstreit entfacht, der auch als Kon-
troverse »de auxiliis« bekannt ist und vor allem zwischen Jesuiten und Domini-
kanern zu heftigen Auseinandersetzungen über das Verhältnis von göttlicher 
Gnade und menschlicher Freiheit führte, das seit der Hochscholastik bereits 
von prominenten Theologen wie Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus 
und Wilhelm von Ockham diskutiert wurde.21

Molinas Konzept beruht auf dem Gedanken, das göttliche Allwissen und die 
Gnade Gottes mit der Willensfreiheit des Menschen zu vereinen. Die scientia 
media stellt die mittlere Stufe einer dreifachen Unterscheidung von Gottes All-
wissen dar, mit der Gott durch seine Vorsehung weiß, wie die Menschen sich 
unter Berücksichtigung aller möglichen Umstände entscheiden werden. Da 
Gott also weiß, welche Art von Wesen er erschaffen hat, kann er Bedingungen 
schaffen, unter denen die Menschen sich frei und doch in seinem Sinne ent-
scheiden werden.22 Gott verfügt also über mittleres Wissen nur, weil er etwas 

19 Vom freien Willen in Eintracht mit den Gaben der Gnade, dem göttlichen Vorwissen, 
der Vorsehung, Vorbestimmung und Reprobation (d.i. die Verwerfung der Seele). 
Luis de Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedesti-
natione et reprobatione concordia (1588), krit. Ed. Johannes Rabeneck S.J. Oña/Madrid: 
Collegium Maximum S.I., 1953.

20 Kirk R. MacGregor, The Life and Theology of the Founder of Middle Knowledge. Grand 
Rapids: Zondervan, 2015, 29, 159.

21 Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy. Bd. 3: The Rise of Modern Phi-
losophy, Oxford: Clarendon Press, 2006, 303: »A novel and highly ingenious solution 
to the problem was proposed at the end of the sixteenth century by the Jesuit Luis de 
Molina.«

22 Molina, Concordia. Pars IV: De praescientia Dei, Disputatio 52. 
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vom metaphysisch kontingenten Stand der Dinge weiß. Er hat aber keine 
Kontrolle über die Entscheidungen und die Handlungen der Menschen.23 Mo-
lina belegt die Evidenz seines Konzepts der Dreiteilung göttlichen Allwissens 
anhand von mehr als zwanzig Bibelstellen.24

Die erste Stufe der Dreiteilung des göttlichen Allwissens nach Molina ist das 
natürliche Wissen Gottes (scientia naturalis): Das natürliche Wissen um die Na-
tur der von Gott geschaffenen Wesen stellt für ihn eine Form des Allwissens 
Gottes dar, das jeder göttlichen Entscheidung über die Schöpfung vorausgeht 
– nicht zeitlich, sondern logisch bzw. ontologisch. Der entscheidende Unter-
schied zu den Konzepten göttlichen Allwissens von Luther und Calvin besteht 
genau darin, dass Molina Gottes kontrafaktisches Wissen vor die Ordnung der 
göttlichen Schöpfung setzt.25 Durch das natürliche Wissen kennt Gott bereits 
vor der Schöpfung seine eigene Natur und damit auch alle möglichen Poten-
zen, die in seine eigene Natur eingebettet sind und denen gemäß er verschie-
dene Welten und entsprechend verschiedene Wesen erschaffen könnte. Das 
bedeutet, dass nicht einmal Gott die substanzielle Natur eines Wesens ändern 
kann, da diese bereits vor der Schöpfung feststeht und unabhängig von Gottes 
späterem Willen ist. Die dritte Form des göttlichen Allwissens ist Gottes freies 
Wissen (scientia libera), durch das Gott weiß, was tatsächlich durch seine freie 
Entscheidung, mit der Schöpfung eine bestimmte Art von Wesen und somit 
eine bestimmte Welt erschaffen zu haben, geschehen wird, wenn er diese We-
sen bestimmten Umständen aussetzt. 

Diese Dreiteilung des göttlichen Allwissens lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen: Durch die scientia naturalis weiß Gott, was sein kann, durch die scientia 
media weiß er, was sein würde, und durch die scientia libera, was sein wird.26 Die 
Wahrheitswerte im freien Wissen Gottes über die von Gott geschaffenen We-
sen sind kontingent und von Gottes Willen abhängig. Aber die Wahrheitswer-
te in Gottes scientia media sind kontingent und unabhängig von seinem Wil-

23 Alfred J. Freddoso, Luis de Molina: On Divine Foreknowledge (Part IV of the Concordia). 
Ithaca: Cornell University Press, 1988, Introduction, 47.

24 Siehe hierzu: MacGregor, The Life and Theology of the Founder of Middle Knowledge, 
80–84.

25 Ibid., 85–91.
26 Anton C. Pegis, »Molina and Human Liberty«. In: Jesuit Thinkers of the Renaissance. 

Hrsg. v. Gerard Smith. Milwaukee: Marquette University Press, 1939, 75–131, 121.
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len.27 Dem Menschen wird durch die Idee der scientia media also das Vermögen 
zugesprochen, sich ohne unmittelbare göttliche Hilfe für gute Handlungen zu 
entscheiden. Somit wird dem Menschen Autonomie zugesprochen, wobei 
Molina die göttliche Vorsehung und Gottes Allwissen nicht in Frage stellt. Er 
wurde dennoch als Häretiker beschuldigt, da man ihm vorwarf zu behaupten, 
dass der Mensch durch seinen freien Willen quasi allein zwischen Gut und 
Böse unterscheiden könne und Gottes Gnade nur zweitrangig als Unterstüt-
zung hinzutrete. Obwohl Molina den freien Willen des Menschen keineswegs 
von Gottes Gnade und Vorsehung löst oder ihn diesen überordnet, kam es 
aufgrund der nach ihm benannten Lehre, dem sogenannten Molinismus, zum 
bereits erwähnten Gnadenstreit. Für Molinisten wiederum wurde (und wird, 
wie im Abschnitt 4 zur Wirkungsgeschichte gezeigt wird) im Hinblick auf das 
Problem um Gottes Vorsehung bzw. Allwissen und die menschliche Willens-
freiheit gerade durch die scientia media Gottes Allwissen als Schöpfer von freien 
Wesen wiederhergestellt, da er, ausgestattet mit dem Wissen um die Entschei-
dungen freier Wesen, hätte entscheiden können, solche Wesen gar nicht erst zu 
erschaffen oder die Umstände anders gestalten könnte, damit das Handeln in 
seinem Sinne vollzogen wird.28 

Obwohl das theologische Konzept der menschlichen Freiheit von Molina der-
art heftiges Aufsehen erregt hat, ist über sein Leben wenig bekannt.29 Im Jahre 
1535 wurde er im spanischen Cuenca geboren und wuchs dort auch auf. Mit 
18 Jahren trat er der Gesellschaft Jesu (Societas Jesu) bei. Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaft, Philosophie und Theologie in Salamanca, Alcalá de Hena-
res und Coimbra lehrte Molina von 1568 bis 1583 Theologie in Evora, unter-
brochen von einer Seelsorgeaushilfe von Februar bis Dezember 1570 in Moura. 
Zwischen 1584 und 1586 wechselte Molina vom Kolleg in Evora zum Profess-
haus São Roque zu Lissabon.30 Ab 1591 wurde er dem Jesuitenkolleg seiner 
Heimatstadt Cuenca zugewiesen, wo 1592 die Commentaria in Primam Divi 

27 Kenneth Perszyk, »Introduction«. In: Molinism. The Contemporary Debate. Hrsg. v. 
Kenneth Perszyk. Oxford: Oxford University Press, 2011, 2.

28 Hugh McCann, »The Free Will Defense«. In: Ibid., 239–261, 253. 
29 Zur Biographie und Chronologie sämtlicher Schriften Molinas siehe Friedrich Steg-

müller, Geschichte des Molinismus. Bd. I: Neue Molinaschriften. Münster: Aschendorff, 
1935, 1*–80*. Eine ebenfalls ausführliche Biographie wurde in jüngster Zeit vorgelegt 
von MacGregor, The Life and Theology of the Founder of Middle Knowledge, 2015.

30 Stegmüller, Geschichte des Molinismus, 7*.

 2. Leben und Werk des Luis de Molina 



XXVIII Einleitung 

Thomae Partem, 1593 der erste Band von De iustitia et iure, 1597 deren zweiter 
Band und 1600 die erste Hälfte des dritten Bandes veröffentlicht wurden. Die 
Publikationen des ›restlichen‹ dritten und des vierten bis sechsten Bandes von 
De iustitia et iure in Antwerpen im Jahre 1609 konnte Molina nicht mehr 
erleben, denn er verstarb 1600 in Madrid. Ein halbes Jahr vor seinem Tod am 
12. Oktober 1600 wurde er auf einen Lehrstuhl für Moraltheologie im Kolleg 
der Gesellschaft Jesu in Madrid berufen. Im Kolleg von Alcalá wird sein Kopf als 
Reliquie aufbewahrt, bestattet ist Molina in Madrid. 

Sein Hauptwerk, die Concordia, wurde erstmals 1588 in Lissabon veröffent-
licht. Bereits 1589 erschien eine zweite Ausgabe der Concordia, in der Molina 
auf die Kritik zu seiner Erstausgabe antwortete, worauf der Gnadenstreit zwi-
schen Dominikanern und Jesuiten entfacht wurde. Dieser sollte erst nach Mo-
linas Tod 1607 ein Ende finden, nachdem Papst Paul V. den Beteiligten wei-
tere Beschuldigungen verboten hatte. Seit 1591 widmete Molina sich der Ver-
teidigung der Concordia und der Drucklegung seiner übrigen Werke.31 Die 
Auseinandersetzungen vor allem um die Veröffentlichung der Concordia soll-
ten fortan Molinas Leben bestimmen. Daher seien wichtige Stationen der 
Konflikte, in die Molina verstrickt war, im Folgenden etwas ausführlicher 
dargestellt. 

Die Concordia entstand quasi als Produkt einer Auseinandersetzung um die 
Publikation eines Kommentars, den Molina zur Prima Pars der Summa Theolo-
giae Thomas von Aquins verfasst hatte. Seine dort enthaltenen Ideen über das 
göttliche Vorauswissen und die Prädestination hatte Molina an der Universität 
Evora von 1570–1573 in Vorlesungen vorgetragen, die Aufsehen erregten und 
sich unter »Ordensleuten und Weltklerikern« in Form von Abschriften verbrei-
teten.32 So wurde im Kolleg zu Coimbra von 1574–1578 »molinistisch gelehrt«, 
doch ging 1586 von dort auch eine starke Opposition gegen Molinas Lehre 
aus.33 Zum Kommentar zur Prima Pars wurden bereits 1587 Gutachten im 
Rahmen einer portugiesischen Ordenszensur erstellt, die zwar im Großen und 
Ganzen wohlwollend ausfielen, jedoch Änderungen vor allem bezüglich der 
Gnaden- und Trinitätslehre Molinas, der Prädestinationslehre sowie der Reich-
weite der menschlichen Freiheit forderten.34 Da Molina der portugiesischen 

31 Ibid., 8*.
32 Ibid., 22*.
33 Ibid.
34 Ibid., 29*–31*.


